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aus Sicht des Kinder- und Jugendschut-
zes begann das Jahr 2008 bezüglich 
der Berichterstattung in den Medien so 
wie das Jahr 2007 geendet hat: Kindes-
tötung, Frühwarnsysteme, Kindeswohl 
und Kindeswohlgefährdung, Rabenmüt-
ter (und -eltern?) und Herdpauschalen, 
Kinderpornographie etc. beherrschen 
die (fach)öffentliche Diskussion. Fast in 
der Mitte des Jahres angekommen sind 
zwar einige Themen etwas abgeflacht, 
andere hingegen bleiben im medialen 
Focus (Kindstötungen) und wieder an-
dere (altbekannte) kommen neu hinzu 
(Missbrauchsopfer von Österreich).

Zuerst einmal zeigt das, dass Kinder- 
und Jugendschutz stets ein hoch aktu-
elles, meist mit Brisanz und stark emo-
tional besetztes, sowie durchaus mit 
unterschiedlichen Wertepositionen be-
trachtetes Thema ist. Zweitens, dass der 
Kinder- und Jugendschutz in der Mitte 
der Gesellschaft angesiedelt ist und 
damit nicht nur ein Gegenstand alltäg-
lichen Wirkens der mit dieser Aufgabe 
betrauten freien, öffentlich-rechtlichen 
und staatlichen Stellen, sondern auch 
der Politik.

Leider übersehen sogenannte (oder 
selbsternannte) kritische Medien in der 
modernen Form des Journalismusses 
nur allzu oft den kleinen aber feinen Un-
terschied zwischen Verhaltens- und Ver-
hältnisprävention. Frei nach dem Motto 
„only bad news are good news“ werden 
zur Verhinderung eines kinder- und ju-
gendschutzrelevanten Sachverhaltes in 
der Regel die als Schuldige auserkoren 
und angeprangert, die oftmals das letzte 
Glied der Kette darstellen: neben Fami-
lien und Eltern die Akteure der Jugend-
hilfe.

Dabei wird dreierlei (geflissentlich?) in 
der medialen Debatte übersehen: Ers-
tens ist Kinder- und Jugendschutz eine 
gesamtgesellschaftliche Aufgabe und 
nicht nur eine der Kinder- und Jugend-
hilfe. Kinder- und Jugendschutz findet in 
vielen Zuständigkeiten der öffentlichen 
Verwaltung statt. Da es aber keine ex-
plizit benannte koordinierende staatli-
che Stelle gibt – und Jugendbehörden 
abgeleitet aus §1 SGB VIII sich dieser 
Aufgabe in der Alltagsrealität meist 
verweigern - obliegt diese Koordinati-
on letztlich der Legislative. Ist das aber 
ihre Aufgabe im verfassungsrechtlichen 
Aufbau unseres Staatswesens? Überfor-
dert sie damit nicht sich selbst? Welchen 
Grund gibt es aber dafür diesen ersicht-
lich notwendigen Koordinierungsauftrag 
nicht einem exikutiven Bereich klar er-
kennbar zuzuordnen?

Uwe Majewski
Dipl.-Sozialarbeiter (FH), 
Dipl.-Sozialpädagoge,
Geschäftsführer ajs

Zweitens sollten nein müssten Familien, 
Eltern und vor allen dingen die Akteure 
des Kinder- und Jugendschutzes, insbe-
sondere die in der Kinder- und Jugend-
hilfe, in der Lage sein oder in die Lage 
versetzt werden mit den Gefährdungen 
von Kindern und Jugendlichen kompe-
tent umzugehen um so früh wie mög-
lich Gefährdungen aufzeigen zu können 
und Maßnahmen zu ihrer Bekämpfung 
einzuleiten. Dafür benötigt werden aber 
sowohl die notwendigen materiellen wie 
personellen Ressourcen, stringente aus-
sagefähige Planungen auf fundierten so-
zial- und lebensräumlichen Datenlagen 
(vgl. hierzu 2. Sächsischer Kinder- und 
Jugendbericht Kap. 3.4.4) und Konzep-
te die den unterschiedlichen Entwick-
lungs- und Veränderungszyklen der Ge-
sellschaft und der Menschen angepasst 
sind. Ist so etwas aus öffentlicher Verwal-
tung heraus überhaupt leistbar? Oder 
haben sich die Gründergenerationen 
von Grundgesetz und bundesdeutscher 
Kinder- und Jugendhilfe etwas dabei 
gedacht als sie neben dem staatlichen 
Element eine starke freie Trägerschaft 
begründende Struktur implementierten? 
Eine Trägerlandschaft die nicht nur als 
reiner Dienstleister, sondern als gesell-
schaftliche Strukturen mitgestaltendes 
Element agieren können soll.

Drittens, dass sowohl die Medien, wie 
die Politik und die Öffentlichkeit be-
greifen, dass es nie gelingen wird jedes 
menschliche Fehlverhalten mit noch so 
großer ordnungspolitischer Anstrengung 
im Vorfeld zu verhindern. Dabei ist klar, 
dass jedes Opfer eines zuviel ist, aber 
die Verhältnismäßigkeit sollte gewahrt 
sein, denn wie das Sprichwort „mit Ka-
nonen auf Spatzen schießen“ schon aus-
drückt können nicht nur die sogenann-
ten Kolateralschäden immens, sondern 
die Spatzen wegen der Trägheit dieser 
Kugel längst entfleucht sein.

Wir haben mit dieser ajsInfo, die Mitte 
2008 im Freistaat Sachsen anstehen-
de Funktional-, Verwaltungs- und Ge-
bietsreform zum Anlass genommen, die 
sächsischen jugendpolitischen Sprecher 
der im Landtag des Freistaates vertrete-
nen Parteien aufzufordern ihre Sicht auf 
die Entwicklung des sächsischen Kinder- 
und Jugendschutzes der nächsten Jahre 
darzustellen. Sie werte Leserinnen und 
Leser haben dadurch die Möglichkeit 
eines Vergleichs der unterschiedlichen 
Positionen.

P.S.: Leider haben nicht alle angefragten 
jugendpolitischen SprecherInnen geant-
wortet oder einen Beitrag geliefert. Wir 
bedauern dies sehr und bedanken uns 
hiermit bei denen die sich der Mühe un-
terzogen haben. Danke!

Liebe Leserinnen
und Leser,



01/2008

3

Kinder- und 
Jugendschutz in 
Sachsen
von Alexander Krauß, MdL1

fentlich nicht nur in einem Bruchteil einer 
Personalstelle ausgewiesen, sondern die 
Jugendämter können dann einzelne Mit-
arbeiter ganz speziell für die Aufgabe des 
Kinder- und Jugendschutzes qualifizieren 
und beschäftigen. In der Funktional- und 
Verwaltungsreform liegt also eine große 
Chance, den Kinder- und Jugendschutz 
zu professionalisieren. Ich hoffe, sie wird 
genutzt! Gerade die Kreisjugendhilfeaus-
schüsse sollten bei der Konstituierung 
der Arbeit nach der Kommunalwahl am 
8. Juni 2008 darauf achten, dass der 
Jugendschutz hinreichend Beachtung fin-
det.

Institutionelle Akteure wie die Aktion Ju-
gendschutz Sachsen (ajs) e.V. sind als 
Dienstleister ein wichtige Hilfe für die 
Kinder- und Jugendschützer vor Ort. 
Schriftliche Informationen, Fachtagungen 
und Seminare sind für Multiplikatoren 
unverzichtbar. Informationsmaterial und 
Veranstaltungen müssen praxisrelevant 
sein, sodass die Akteure vor Ort zum 
Beispiel Familien befähigen können, ih-
rem Schutzauftrag nachzukommen und 
Jugendliche zur Eigenverantwortung zu 
befähigen. Mit Kindergärten, Schulen, 
Wohlfahrts- und Familienverbänden 
lohnt sich die Zusammenarbeit. Gerade 
die Familienbildung müsste meines Er-
achtens stärker mit dem Kinder- und Ju-
gendschutz verknüpft werden.  

Die Hauptverantwortung für die Medien-
nutzung von Kindern liegt bei den Eltern. 
Gesetzliche Vorschriften können nur be-
dingt helfen. Eltern müssen daher ihre 
Kinder zur bewussten Mediennutzung 
erziehen. Das wäre der beste Schutz. Kin-
der- und Jugendschützer sollten sich des-
wegen immer wieder fragen, wie sie die 
Eltern erreichen können. Auch wenn die 
Familienbildung in erster Linie eine kom-
munale Aufgabe ist, so unterstützt doch 
der Freistaat Sachsen die überregionale 
Familienbildung. Vielleicht lassen sich 
hier eine stärkere Vernetzung mit dem 
Kinder- und Jugendschutz herstellen.

Das Internet, Fernsehen und Compu-
terspiele sind in unserem Leben allge-
genwärtig. Kinder und Jugendliche ver-
bringen täglich Stunden mit den neuen 
Medien – mehr als gesund für sie ist. 
Der kompetente Umgang mit Compu-
tern und dem Fernsehen wird dadurch 
umso wichtiger, zu Hause wie auch in der 
Schule. Häufig fehlt es an Informationen 
über die Risiken der Mediennutzung und 
an Fähigkeiten zur eigenverantwortlichen 
Mediennutzung.

Bei jugendgefährdenden Inhalten von 
Zeitschriften oder Fernsehen konnte der 
Gesetzgeber gewisse Reglementierungen 
vornehmen, zum Beispiel dürfen porno-
grafische Spielfilme nicht am Nachmittag 
gesendet werden. Beim Internet greifen 
diese Reglementierungen nur schwerlich. 
Letzten Endes spielt der reglementieren-
de Kinder- und Jugendschutz im Internet 
eine sehr geringe Rolle. Umso wichtiger 
ist es, dass junge Menschen befähigt 
werden, insbesondere mit dem Internet 
kritisch und verantwortungsbewusst um-
zugehen.  

Kinder- und Jugendschutz ist vor allem 
eine kommunale Aufgabe. Im Sozialge-
setzbuch VIII (§ 14) wird gesagt: „Jungen 
Menschen und Erziehungsberechtigten 
sollen Angebote des erzieherischen Kin-
der- und Jugendschutzes gemacht wer-
den.“ Ziel ist es, junge Menschen zu befä-
higen, sich von gefährdenden Einflüssen 
zu schützen und sie zu Kritikfähigkeit, 
Entscheidungsfähigkeit und Eigenver-
antwortlichkeit sowie zur Verantwortung 
gegenüber ihren Mitmenschen zu führen. 
Eltern und andere Erziehungsberechtigte 
sollen befähigt werden, Kinder und Ju-
gendliche vor gefährdenden Einflüssen 
zu schützen.

Der Kinder- und Jugendschutz scheint 
mir derzeit eine Aufgabe zu sein, die im 
öffentlichen Bewusstsein sowie in der 
kommunalen Praxis eher wenig Aufmerk-
samkeit besitzt. Er wird eher stiefmütter-
lich behandelt, so mein Eindruck. Auch 
wenn die Jugendhilfe nicht auf einen Teil-
bereich verengt werden darf, so hat doch 
der Kinder- und Jugendschutz eine höhe-
re Beachtung verdient.

Chance zur Professionalisierung

Mit der Funktional- und Verwaltungsre-
form entstehen größere Landkreise. Da-
mit kann die Verwaltung der Landkreise 
effizienter gestaltet werden. Es wird die 
Möglichkeit geboten, die Aufgabenwahr-
nehmung stärker zu spezialisieren. Der 
Kinder- und Jugendschutz wird dann hof-

ENDE

jugendpolitischer Sprecher der CDU-Frakti-
on im Sächsischen Landtag

1
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Bei der Verwaltungs- und Kreisgebietsre-
form handelt es sich nicht um eine bloße 
Veränderung der Verwaltungslandschaft, 
sondern um eine wichtige Weichenstel-
lung für die Zukunftsfähigkeit unseres 
Landes. Unsere Bürgerinnen und Bürger 
haben einen Anspruch darauf, dass die 
kommunale und staatliche Verwaltung 
so effizient und effektiv wie möglich ihre 
Aufgaben zum Wohl der Allgemeinheit 
erfüllt. Dies bedeutet, dass wir einerseits 
Verwaltung so organisieren müssen, dass 
sie den Bürgerinnen und Bürgern optimal 
dient. Andererseits sind wir verpflichtet, 
mit Steuergeldern in der Verwaltung so 
umzugehen, dass wachsende Verwal-
tungsausgaben und rückläufige Staats-
einnahmen nicht unsere Gestaltungs-
fähigkeit für die Zukunft rauben. Jeder 
Euro, der in der Verwaltung eingespart 
werden kann, steht uns für andere Auf-
gaben – Bildung, Arbeit und ein gerech-
tes Sachsen – zur Verfügung. Willy Brandt 
hat einmal gesagt: „Wenn wir morgen 
sicher leben wollen, müssen wir heute für 
Reformen sorgen.“ Auch wenn der Begriff 
der ‚Reform‘ in letzter Zeit etwas gelitten 
hat, weil die Menschen – häufig zu Recht 
– ‚Reformen‘ mit ‚Einschnitten‘ gleichset-
zen bedeutet eine Verwaltungsreform ge-
rade dann keinen ‚Einschnitt‘, wenn das 
Ziel darin besteht, durch einen Verwal-
tungsumbau finanzielle Gestaltungsspiel-
räume für die Zukunft zu gewinnen, ohne 
die Qualität der Aufgabenerfüllung oder 
Arbeitsplätze in der Verwaltung zu gefähr-
den. Ein Blick über unsere Grenzen ver-
rät, dass viele ostdeutsche Bundesländer 
sich in einem ähnlichen Reformprozess 
befinden, ja sogar Sachsen zum Vorbild 
nehmen wollen.

Sachsen steht vor erheblichen demogra-
fischen und finanziellen Veränderungen. 
Je nach Prognose ist bis zum Jahr 2020 
ein Bevölkerungsrückgang von derzeit 
noch rund 4,25 Mio. Einwohnern auf 3,8 
bis 4 Mio. Einwohner zu erwarten. Dem 
vorausgegangen ist bereits ein Bevölke-
rungsverlust von fast 600.000 Einwoh-
nern seit dem Jahr 1991. Weniger Bevöl-
kerung bedeutet weniger Steuerkraft und 
weniger Solidarpaktmittel. Letzere laufen 
bis zum Jahr 2019 sogar ganz aus, so 
dass allein aus diesem Grund für den 
Freistaat Sachsen rund 2,7 Mrd. Euro we-
niger Finanzmasse zur Verfügung stehen. 
Der Bevölkerungsverlust führt allerdings 
auch zu weniger Verwaltungsaufkom-
men; auch ist die Verwaltung im Freistaat 
Sachsen im bundesvergleich größer als 
andernorts. Mithin müssen Verwaltungs-
strukturen nicht zuletzt im europäischen 
Maßstab Schritt halten und in Zeiten fort-
schreitender Globalisierung modernen 
Anforderungen genügen. In gebietlicher 

Hinsicht bedeutet Zukunftsfähigkeit auch, 
sich landesplanerisch fortzuentwickeln, 
ohne die verfassungsrechtlich verbürg-
te Existenz von Landkreisen in Frage zu 
stellen.

Die Funktionalreform in Gestalt einer um-
fassenden Kommunalisierung ist untrenn-
bar mit der Kreisgebietsreform verbun-
den. Letztere ist kein Selbstzweck, sondern 
sie muss sich aus diesem Gesamtansatz 
legitimieren lassen. Eine Aufgabenkom-
munalisierung verlangt leistungsfähigere 
gebietliche Einheiten, die den genannten 
Veränderungen Rechnung tragen und 
langfristig ausreichend Verwaltungskraft 
entwickeln, um zusätzliche Aufgaben 
auch übernehmen zu können. Hinzu tre-
ten jene demografischen und fiskalischen 
Gründe, die bei der Funktional- und Ge-
bietsreform gleichermaßen den Reform-
bedarf auslösen.

Vor allem im Kinder- und Jugendhilfe-
bereich haben wir langfristig tragfähige 
Strukturen geschaffen. Doch danach sah 
es lange Zeit nicht aus. Der ursprüngli-
che Gesetzentwurf zur Funktional- und 
Verwaltungsreform sah vor, das bisherige 
Landjugendamt zu einer Fachabteilung 
des Kommunalen Sozialverbandes um-
zugestalten. Damit wäre der Kommunale 
Sozialverband Sachsen überörtlicher Trä-
ger der Jugendhilfe in Sachsen gewor-
den.
Nur in den Bereichen der Jugendhilfepla-
nung und bei der Aufstellung von Grund-
sätzen der Fachberatung wäre die staatli-
che Steuerungsverantwortung durch den 
Freistaat Sachsen geblieben. 
Diese Organisationsform hätte nach 
Ansicht vieler Experten einen kontinuier-
lichen Entwicklungsprozess in der Kin-
der- und Jugendhilfe gefährdet. Denn 
nur derjenige, der die Verantwortung hat, 
bestimmt auch die Ziele. Wer die Ziele 
bestimmt muss jedoch auch die Bedin-
gungen für ihre Umsetzung schaffen. 
Eine fachpolitische Verantwortung von 
der Zielsetzung bis zur Realisierung wäre 
seitens des Sozialministeriums nicht mehr 
gegeben gewesen.

Doch Kinder, Jugendliche und Familien 
brauchen eine starke, hörbare und nach-
haltige Jugendhilfe auf örtlicher und auf 
überörtlicher Ebene.

Dies ist jedoch nur gewährleistet, wenn 
die politische Steuerungskompetenz beim 
Freistaat Sachsen und damit beim Sozial-
ministerium verbleibt. Mit einer Kommu-
nalisierung des Landesjugendamtes wäre 
dieser Steuerungskompetenz übertragen 
worden. 

Neue Struktur 
in der Kinder- 
und Jugendhilfe 
von Martin Dulig, MdL1

Fraktionsvorsitzender, jugend- und bildungs-
politischer Sprecher der SPD-Fraktion im 
Sächsischen Landtag

1
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Hintergrund dieser Befürchtung war nicht 
etwa fehlende Wille des KSV, sondern al-
lein dessen Abhängigkeit von kommuna-
len Interessen.

Überörtlicher Träger der Jugendhilfe 
bleibt allein der Freistaat Sachsen. Die 
Aufgaben des überörtlichen Trägers nach 
§ 85 Abs. 2 SGB VIII werden ausschließ-
lich durch das Landesjugendamt beim 
Staatsministerium für Soziales wahrge-
nommen.
Mit der Einbindung des Landesjugend-
amtes in den Verantwortungsbereich 
des Sozialministeriums wird der Freistaat 
Sachsen auch künftig seiner jugendhilfe-
poltischen Verantwortung gerecht.
Das Landesjugendamt als Abteilung des 
Sozialministerium erhält die Verantwor-
tung für: 

• alle Aufgaben des § 85 SGB VIII,
• die Heimaufsicht von Jugendeinrichtun- 
 gen,
• das Kita-Betriebserlaubnisverfahren, 
• sowie die Zentrale Adoptionsstelle.

Mit dem verabschiedeten Gesetzentwurf 
ist nunmehr sichergestellt, dass das stra-
tegische Management auf Landesebene 
auf der Grundlage von Handlungsanwei-
sungen des Landesjugendhilfeausschus-
ses als dem politischen Gremium erfol-
gen sollte.
Aufgabe des Staates ist und bleibt es, 
Kinder und Jugendliche vor Gefahren 
und vor negativen Einflüssen in der Öf-
fentlichkeit und in den Medien zu schüt-
zen und sie fit zu machen für das Leben in 
einer komplexen Welt. 
Wir haben mit den neuen Strukturen in 
der Kinder- und Jugendhilfe die Voraus-
setzungen für einen Stärkung des Kinder- 
und Jugendschutzes in Sachsen geschaf-
fen.
Kinder- und Jugendschutz wird künftig 
dort besonders wichtig sein, wo Gefähr-
dungen durch Prozesse erzeugt werden, 
die Kinder und Jugendliche nicht selbst 
beeinflussen können, wo sie jedoch direkt 
selbst betroffen sein können. Wir werden 
Kinder und Jugendliche  in ihrer gesam-
ten Entwicklung auch künftig vor Gefähr-
dungen schützen und durch anregende, 
stärkende und korrigierende Hilfen dazu 
befähigen, mit Gefährdungen bewusst 
und kritisch umzugehen. Vor allem vor 
dem Hintergrund, dass der Kinder- und 
Jugendschutz in den letzten Jahren eine 
deutliche Verlagerung der Schwerpunkte 
erfahren hat.
Langfristigkeit, Kontinuität und Zielgrup-
penorientierung sind und bleiben jedoch 
die wichtigsten Kriterien jugendschütze-
rischer Maßnahmen. Denn Kinder- und 

Jugendschutz kann ebenso wenig wie 
andere Felder der Jugendhilfe als „Feu-
erwehr“ bei akuten Gefährdungen oder 
Problemen eingesetzt werden.  Strukturell 
haben wir die Voraussetzung  für eine 
kontinuierliche Arbeit in diesem Bereich 
geschaffen.
Schwerpunkt des Jugendschutzes wird 
in den nächsten Monaten vor allem der 
Bereich des Jugendmedienschutzes sein.  
Hauptaufgabe in diesem Bereich ist es 
vor allem die Medienkompetenz junger 
Menschen zu stärken. Dies trifft vor allem 
die Einschätzung von - und den Umgang 
mit, über neue Technologien/Medien an-
gebotenen Inhalten. Ohne die Fähigkeit 
einer kompetenten Nutzung und Reflexi-
on von medialen Inhalten sind das Ler-
nen, der Erwerb von Wissen, der Zugang 
zu Informationen und damit auch der ge-
sellschaftlichen Partizipation und sozialen 
Teilhabe kaum möglich.
Vor diesem Hintergrund wird in den 
nächsten Monaten vor allem die Frage 
der zukünftigen Finanzierung von „Ju-
gendschutz.net“, einer gemeinsame Stelle 
aller Länder für Jugendschutz im Internet, 
stehen. Die Finanzierung dieser, von den 
Ländern und den Landesmedienanstal-
ten getragenen Stelle, läuft Ende 2008 
aus.  Die Mittel der Länder fließen aus 
den für Jugend  zuständigen Ministeri-
en. Die Landesmedienanstalten werden 
aus den Rundfunkgebühren finanziert. 
Damit ist Frage der zukünftigen Finanzie-
rung eine wichtige Aufgabe, die im Zuge 
der nächsten Rundfunkgebührenperiode 
(2009 – 2013) geregelt werden muss. 

Wie nicht zuletzt der Evaluationsbericht 
des Hans-Bredow-Institutes des Jugend-
medienschutzstaatsvertrages bestätigte, 
ist der Jugendmedienschutz in Deutsch-
land vorbildlich in Europa. Um das hohe 
Niveau der Regelungen zum Schutz von 
Kindern und Jugendlichen aufrecht zu er-
halten, sind jedoch gezielte Änderungen 
erforderlich. So muss aus unserer Sicht 
das Jugendschutzgesetz an die rasante 
technische Entwicklung in den vergan-
genen Jahren, sowie an Erfahrungen aus 
der Praxis angepasst werden. Ein erster 
Entwurf im Bundestag liegt dazu vor. Der 
Gesetzentwurf sieht vor, den Verbotska-
talog der schwerjugendgefährdenden 
Trägermedien im Hinblick auf Gewalt-
darstellungen zu erweitern. Zukünftig sol-
len auch solche Medien, die besonders 
realistische, grausame und reißerische 
Darstellungen selbstzweckhafter Gewalt 
beinhalten, mit einem weit reichenden 
Abgabe-, Vertriebs- und Werbeverbot 
belegt werden. Auch die Indizierungskri-
terien sollen in Bezug auf mediale Ge-
waltdarstellungen erweitert und präzisiert 
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Kinder- und 
Jugendschutz 
in Sachsen 
braucht
Beständigkeit 
und keine
Symbolpolitik
von Elke Herrmann, MdL1

sozialpolitische Sprecherin der Fraktion 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN im Sächsischen 
Landtag

1

werden. Das Alterskennzeichen auf Ver-
packungen beispielsweise von Compu-
terspielen soll künftig größer und besser 
sichtbar sein. Das hilft Eltern bei Kauf und 
dem Verkaufspersonal an der Kasse. Ein 
wirksamer Schutz von Kindern- und Ju-
gendlichen erfordert jedoch auch, dass 
die Regelungen des Kinder- und Jugend-
schutzgesetzes konsequent angewendet 
und kontrolliert werden. Dies gilt für Fil-
me, Spiele und Alkohol gleichermaßen. 
Händler, Verkaufspersonal und Behörden 
vor Ort sind zur Einhaltung der geltenden 
Bestimmungen verpflichtet. Aber auch 
Eltern, Pädagogen und die Jugendhilfe 
haben hierbei eine besondere Verant-
wortung.
Für alle, im Zusammenhang mit Jugend-
medienschutz bestehenden Fragen, bleibt 
es Hauptaufgabe, die Medienkompetenz 
junger Menschen zu stärken. Dies trifft 
vor allem die Einschätzung von - und 
den Umgang mit, über neue Technologi-
en/Medien angebotenen Inhalten. Ohne 
die Fähigkeit einer kompetenten Nutzung 
und Reflexion von medialen Inhalten sind 
das Lernen, der Erwerb von Wissen, der 
Zugang zu Informationen und damit 

auch der gesellschaftlichen Partizipation 
und sozialen Teilhabe kaum möglich.
Eine wesentliche Rolle wird dabei die Ver-
mittlung von Medienkompetenz an Eltern 
und pädagogische Fachkräfte spielen, 
damit sie Kinder- und Jugendliche anlei-
ten können, kompetent mit Medien um-
zugehen.
Die Vermittlung von Medienkompetenz 
könnte ein Schwerpunkt einer mögli-
chen Gefährdungsberichtserstattung 
sein. Denn auch nach der Novellierung 
des Landesjugendhilfegesetzes wird es 
weiterhin eine kontinuierliche Jugendbe-
richterstattung im Freistaat Sachsen ge-
ben. Der im 2. Sächsischen Kinder- und 
Jugendbericht vorgeschlagenen Gefähr-
dungsberichterstattung stehen wir offen 
gegenüber.
Da die Gefährdung durch jugendge-
fährdende Inhalten vor allem im Bereich 
Neuer Medien vor Ländergrenzen nicht 
Halt macht, gilt es zu überlegen, in wie 
weit ein „Gefährdungsbericht“ in Zusam-
menarbeit mit anderen Bundesländern 
erfolgen kann. 
Wir werden uns diesen Aufgaben jedoch 
in den nächsten Monaten stellen.

Kinder sehen sich ”in Beziehung” zu ande-
ren. Sie sind ursprünglich sozial. Deshalb 
brauchen Kinder verlässliche Bindungen. 
Wenn Eltern Probleme haben, diese Bin-
dung spontan gefühlsmäßig aufzuneh-
men, dann brauchen Eltern und Kinder 
Unterstützung. Ziel muss dabei sein, den 
Eltern bei der Suche nach neuen Wegen 
in der Erziehung zu helfen und nicht, sie 
in ihrem Versagen zu bestätigen. Kinder 
brauchen Einfühlung und emotionale Zu-
wendung als Voraussetzung für gutes Ler-
nen und ein erfülltes Leben. Wenn Kinder 
und Jugendliche Selbstvertrauen haben 
und lebenskompetent sind, können sie 
mit Gefährdungen und Enttäuschungen 
umgehen. Kinder in diesem Sinne zu stär-
ken ist der Schlüssel. Das ist Frühpräven-
tion und zugleich der Kern von erzieheri-
schem Kinder- und Jugendschutz – eine 
Querschnittsaufgabe.

Erfolgreicher Kinder- und Jugendschutz 
setzt die Kenntnis der Risikolagen vor-
aus. Eine Gefährdungsberichterstattung 
ist dazu eine wesentliche Grundlage. 
Diese ist künftig umso wichtiger, weil 
die Staatsregierung im Zuge der Verwal-
tungs- und Funktionalreform die Kinder- 
und Jugendberichterstattung beschnitten 
hat.  Diese wurde bislang wie auf der 
Bundesebene gemäß § 84 Abs. 1 SGB 
VIII erstellt. Eine unabhängige Kommis-
sion erarbeitete einen Bericht, der von  
Expertisen zu einzelnen Themen flankiert 

wurde. Die Stellungnahme der Staats-
regierung zum Bericht enthielt dann die 
aus ihrer Sicht notwendigen Folgerungen 
(Landesjugendplan). Die grüne Fraktion 
im Sächsischen Landtag wollte diesen 
Standard beibehalten. Deshalb haben 
wir in der parlamentarischen Beratung 
entsprechende Änderungsanträge ge-
stellt, die abgelehnt. wurden. 
Wirksamer Kinder- und Jugendschutz 
braucht verlässlich finanzierte Struktu-
ren. Das gilt für die örtliche wie für die 
überörtliche Ebene der Jugendhilfe. 
Haushaltskonsolidierung in Sachsen wird 
auch auf Kosten der Kinder- und Jugend-
hilfe erreicht und Staatsministerin Orosz 
nimmt das hin. Im aktuellen Doppelhaus-
halt für die Jahre 2007 und 2008 wurde 
im Bereich der überörtlichen Jugendhilfe 
drastisch gekürzt, zum 1.1.2007  wurden 
dort 10,5 Personalstellen gestrichen. Das 
betraf und betrifft vor allem die Angebote 
der Prävention und des Jugendschutzes. 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN hat das kri-
tisiert und entsprechende Änderungsan-
träge in die Haushaltsberatungen einge-
bracht. 
Funktionierende Jugendarbeit braucht  
aber beides, eine Landes- und eine kom-
munale Ebene die sich ergänzen.
Die kommunale Jugendarbeit wird über 
die Jugendpauschale, die pro Kopf und 
Jugendlichen an die Kommunen ausge-
reicht wird, finanziert. Die Jugendpau-
schale wurde im letzten Doppelhaushalt 
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ein wenig angehoben. Das war symbo-
lisch gut zu verkaufen. Gleichzeitig müs-
sen aber zunehmend weitere Aufgaben 
aus der Jugendpauschale finanziert wer-
den, wie z.B. die Jugendgerichtshilfe. 

Ein generelles Problem ist die Art und 
Weise wie Fördermittel in Sachsen ausge-
reicht werden. BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN kritisiert ebenso wie der Sächsische 
Rechnungshof, dass die Staatsregierung 
eine institutionelle Förderung für landes-
weit tätige überörtliche Verbände ablehnt. 
Wenn nur noch Einzelprojekte gefördert 
werden, sind verlässliche Strukturen nicht 
mehr gefragt, Zusammenarbeit wird ne-
bensächlich. Die neue Förderrichtlinie für 
die überörtliche Jugendverbandsarbeit 
legt den Schwerpunkt auf Bildungsarbeit. 
Netzwerke und Strukturen sind wesentli-
che Voraussetzungen für eine vielfältige 
Bildungslandschaft. Und die Landesver-
bände haben diese Strukturbildung im-
mer vorangetrieben. Jetzt wird dies nicht 
mehr gefördert. Das ist nicht nur nicht 
nachhaltig, sondern auch kurzsichtig! 
Wir können auf die überörtliche Jugend-
verbandsarbeit nicht verzichten. Denn die 
Aufgaben und Probleme, vor die Kinder- 
und Jugendhilfe gestellt sind, werden 
größer. Die Erwartungen an sie erst recht. 
Kinderschutz  muss im Alltag aller Kinder 
sichergestellt werden. Die Staatsregie-
rung reißt mit ihrer Förderpolitik Löcher 
in das Netz, das Kinder schützen kann 
und soll. 
Die Reform der Landkreise, die zum 1. 
August 2008 erfolgt, birgt das Risiko der 
Kosteneinsparung durch weitere Stellen-
streichungen. Wir befürchten, dass das 
Ziel der Einsparung von Verwaltungskos-
ten auch durch  Absenken von Qualitäts-
standards erreicht werden soll. Deshalb 
brauchen die sozialen Netzwerke gerade 
jetzt verbindliche Qualitätsstandards, die 
in Zusammenarbeit auf Landesebene ent-
wickelt werden müssen. Auch hier kann 
die ajs – Aktion Jugendschutz Sachsen 
e.V. - eine wichtige Rolle spielen.

Eine verlässliche Finanzierung ist die 
Voraussetzung für die gemeinsame Ar-
beit von unterschiedlichen landesweiten 
Verbänden und kommunalen Akteuren 
zum  Kinderschutz. Wollen wir wirksamen 
Kinderschutz in Sachsen, müssen wir die 
Kinder- und Jugendhilfe, die Gesund-
heits- und Sozialdienste stärken. Das 
heißt eben auch, wir müssen dafür Geld 
und Personal bereitstellen.

Der Kinder- und Jugendschutz ist mit dem 
unter Rot-Grün verabschiedeten Gesetz 
zur Weiterentwicklung der Kinder- und 
Jugendhilfe (KICK) ganz deutlich hervor-
gehoben worden. Noch vorhandene Bar-

rieren zwischen den beteiligten Professio-
nen behindern aber die Umsetzung. Die 
fehlende Zusammenarbeit in unserem 
Hilfesystem ist hinderlich. Wenn Fachkräf-
te Handlungsbedarf sehen, stolpern sie 
nicht selten auch über unterschiedliche 
Finanzierungssysteme. Die richten sich 
noch immer an Einzelpersonen. Deshalb 
fordert BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN eine 
langfristig angelegte trägerübergreifende 
Zusammenarbeit und Finanzierungsmo-
delle, die das Familiensystem in den Blick 
nehmen. Das ist ein präventiver Ansatz!
KICK sorgt für eine Vernetzung der Akteu-
re vor Ort und befördert das Wachstum 
von Strukturen und Netzen im kommuna-
len Raum. Was in Sachsen fehlt ist der 
Anspruch des Landes, diese Prozesse auf 
der Landesebene zu koordinieren. Dabei 
gab es bereits vor KICK Strukturen des 
Kinderschutzes, wie sie auch die ajs in 
Sachsen aufgebaut hatte. In dem neuen 
flächendeckenden sozialen Frühwarnsys-
tem hat die ajs aber keinen Platz mehr.
„Pro Kind“, die von Sozialministerin Orosz 
lautstark nach Sachsen gerufene Initia-
tive ist leider zuerst ein Symbolprojekt. 
Es richtet sich an eine sehr eingegrenz-
te Zielgruppe: 200 junge Frauen in der 
ersten ausgetragenen Schwangerschaft 
mit mehreren Risikomerkmalen. Aber nur 
die Hälfte dieser Frauen erhält bis zu zwei 
Jahre nach der Geburt eine Familienbe-
gleiterin. Die andere Hälfte erhält diese 
Unterstützung nicht, um Basisdaten für 
die Forschung zu generieren. Diesen For-
schungsansatz lehnen wir grundsätzlich 
ab!
Ein weiterer Akt der Symbolpolitik der 
Landesregierung ist das Treffen von Mi-
nisterpräsident Milbradt mit den Bürger-
meistern und Landräten zu Jahresbeginn, 
um mehr für den Kinderschutz zu tun. Ein 
neues Gesetz soll den Datenschutz ab-
bauen, um den Kinderschutz zu verbes-
sern. Das scheint einfach und billig, ist 
aber schlicht falsch. Allein die Meldung 
von Problemfällen bringt nicht die not-
wendige Hilfe. Die leisten die Fachkräfte 
vor Ort.

Am 13. März 2008 hat Staatsministe-
rin Orosz die Öffentlichkeitskampagne 
„Stoppt Gewalt gegen Kinder“ gestartet. 
Diese zielt darauf, die Menschen in der 
Umgebung von Kindern zu aktivieren und 
will an die Verantwortung jedes Einzelnen 
beim Schutz von Kindern appellieren. Für 
4 Wochen hängen 2500 Plakate an Ci-
tylightstellen in Sachsen. Diese Plakatak-
tion kostet 180 000 Euro. Das ist fast ein 
Drittel mehr als der aktuelle Jahresetat 
der ajs.
Auf den Plakaten ist die bundesweit ge-
schaltete Nummer gegen Kummer e.V. 
angegeben. Ein Erfolg wäre dann ab 
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wie vielen Anrufen pro Tag erreicht? 
Und gibt es   ausreichende Angebote in 
den Wohnorten der Kinder, die sich der 
gemeldeten Probleme annehmen? Wir 
bezweifeln, dass dieses Geld nachhaltig 
eingesetzt ist.

Die Kampagne macht Kinder zu Opfern 
und Objekten. Wirksame präventive An-
gebote beziehen Kinder frühzeitig ein.
Kinder sind mit wachsendem Alter zu-
nehmend eigenständige Gestalter ihres 
Lebens. Deshalb brauchen sie Rechte. 
Diese Rechte stehen seit Jahren in der 
UN-Kinderrechtskonvention, die Deutsch-
land 1992 ratifiziert hat.  

Die Grüne Fraktion will daher eine Ver-
fassungsänderung der Sächsischen Lan-
desverfassung erreichen. Bisher haben 
Kinder zwar theoretisch alle Menschen-
rechte, aber praktisch sind sie abhängig 
von den abgeleiteten Rechten der Fami-
lie, der Eltern. Das hat ganz praktische 
Folgen: zum Beispiel, wenn Kommunen 
die Betreuungszeit eines Kindes in einer 
Kita von den Eltern abhängig machen 
Das ist eine kurzsichtige Perspektive.

Wir wollen, dass Kinder ihrem Alter ge-
mäß auch eigene Rechte selbst wahrneh-
men können. Es ist wichtig, dass sie ein-
bezogen werden in alle Entscheidungen, 

die ihr Leben betreffen und die sie mit-
gestalten wollen. Dazu brauchen sie Un-
terstützung. Mit steigendem Alter wird der 
Horizont weiter. Es ist daher wichtig, auch 
die „Mitentscheidungs“ebene wachsen zu 
lassen und das „Wahlalter“ flexibel anzu-
passen: das ist bei kleinen Kindern der 
Nahraum, also die Kita, die Schule mit 
ihrem Hof, der Spielplatz – dazu bedarf 
es altersgerechter Methoden und einer si-
cheren Umsetzung. Ab 14 Jahren können 
Kinder auch einfache kommunale Fragen 
bei Bürgerentscheiden durch eigenes 
Stimmrecht mitentscheiden. Wir wollen 
„mitwachsende“ Verantwortung für Kin-
der und Jugendliche. Wir trauen ihnen 
etwas zu.  Wenn Kinder und Jugendliche 
das Gefühl haben, in ihrem Leben etwas 
bewirken zu können und Verantwortung 
übernehmen zu können, wächst auch ihr 
Selbstvertrauen. Das verstehen wir unter 
einem nachhaltigen Kinderschutz.

Die Staatsregierung kann mit einer sol-
chen Politik – die Jugendhilfestrukturen 
nicht verlässlich finanziert, die auf symbo-
lisches Handeln setzt und die von unten 
wachsende Vernetzung auf der Landese-
bene nicht ausreichende koordiniert und 
fördert - ihrem Verfassungsauftrag, für 
eine Gleichwertigkeit  der Lebensverhält-
nisse in Sachsen zu sorgen, wohl kaum 
gerecht werden. ENDE

Kinder- und 
Jugendschutz 
benötigt stabile 
Strukturen
von Kerstin Schütz, MdL1

Ob Kindesvernachlässigung, Alkohol- 
und Drogenmissbrauch oder die Eltern-
bildung – die Aufgaben des Kinder- und 
Jugendschutzes sind vielfältig und stellen 
hohe und sehr unterschiedliche Anforde-
rungen. Zum einen wird von der Öffent-
lichkeit ein restriktives Vorgehen erwartet, 
wenn beispielsweise Kinder in akuter Ge-
fahr sind. Zum anderen bedeutet Kinder- 
und Jugendschutz aber auch Prävention, 
Beratung und Bildung. Diese unterschied-
lichen Aufgaben stehen oft in einem gro-
ßen Spannungsverhältnis zueinander. 

Wer wie die Jugendämter auch hoheit-
lich tätig ist, wird von den Betroffenen 
nicht immer als vertrauenswürdiger und 
helfender Partner gesehen. Ohne weite-
re Partner können die Jugendämter als 
kommunale Behörde die Aufgaben des 
Kinder und Jugendschutzes nicht erfüllen. 
Sie brauchen die freien Träger, die Kin-
dertagesstätten, die Polizei, die Ärzte und 
die Schulen. 

Insbesondere im schulischen Bereich gibt 
es Verbesserungsmöglichkeiten. Sozia-
le Dienste und Sozialarbeiter sind leider 
noch zu wenig mit dem Schulbereich ver-
zahnt. Schule muss sich öffnen und ihren 

Teil beim Kinder- und Jugendschutz leis-
ten. Notwendig ist ein Netzwerk von vie-
len Beteiligten die miteinander das Ziel 
des Kinder- und Jugendschutzes verfol-
gen. Doch dieses Netzwerk kommt nicht 
von allein und auch Regelungen wie der 
§ 8a des SGB VIII zur Verbesserung des 
Kinderschutzes, müssen vor Ort mit Le-
ben erfüllt werden. Daher muss die Netz-
werkarbeit bei allen Beteiligten auch bei 
der Finanzierung berücksichtigt werden. 
Das gilt sowohl für den kommunalen wie 
staatlichen Bereich, der beispielsweise 
die freien Träger unterstützt.

Viele Aufgaben wie Suchtprävention oder 
Kindesvernachlässigung müssen durch 
das Zusammenwirken unterschiedlicher 
Partner bewältigt werden. Jedem Betei-
ligten kommen dabei ganz spezielle Auf-
gaben zu. Diese Zuständigkeiten sollten 
trotz der gebotenen Vernetzung nicht 
zerfließen. Im Gegenteil, je mehr eine 
Vernetzung erfolgt, umso mehr muss klar 
sein, wer für welche Aufgaben die Ver-
antwortung trägt. Das muss beispielswei-
se auch der Gesetzgeber beachten. Eine 
Kindertageseinrichtung oder ein Arzt wird 
von Eltern meist als sehr vertrauenswürdig 
eingestuft. Dort besteht die Möglichkeit, 

Zuständige der FDP-Landtagsfraktion im 
Sächsischen Landtag für Gesundheits-, So-
zial-, Senioren- und Jugendpolitik sowie den 
Kita-Bereich.

1



01/2008

9

Probleme frühzeitig zu erkennen und Pro-
bleme anzusprechen. Dieses besondere 
Vertrauensverhältnis darf nicht durch Vor-
gaben gefährdet werden, welche diesen 
Einrichtungen eine Überwachungsfunk-
tion überträgt. Diese Aufgaben sind im 
Rahmen des Netzwerkes durch andere, 
beispielsweise das Jugendamt zu erbrin-
gen. 

Diese Form des Kinder- und Jugend-
schutzes braucht stabile Strukturen. Diese 
benötigen natürlich eine ausreichende 
und sichere Finanzierung. Die einfache 
Rechnung der Staatsregierung, dass 
weniger Kinder- und Jugendliche auch 
weniger Ausgaben nach sich ziehen, ist 
falsch. Tatsache ist, dass die Probleme im 
Bereich des Kinder- und Jugendschutzes 
nicht kleiner werden. Im Gegenteil, die 
Fälle werden komplexer und erfordern ei-
nen höheren zeitlichen Aufwand und mehr 
Professionalität. Der Freistaat muss daher 
die Finanzierung des Kinder- und Jugend-
schutzes am tatsächlichen Bedarf und an 
den übertragenen Aufgaben ausrichten. 
Wir brauchen tragfähige Strukturen und 
keinen Kinder- und Jugendschutz, der nur 
aus Modellprojekten besteht. Diese sind 
ohne Zweifel richtig und dienen als Inno-
vationsschub. Notwendig ist aber auch 
eine Investition in die Fläche, um diese 
Modellprojekte auch sachsenweit einfüh-
ren zu können. 

Neben der Finanzierung werden auch 
tragfähige rechtliche Regelungen benö-
tigt. Insbesondere der Datenschutz muss 
auf die Notwendigkeiten des Kinder- und 
Jugendschutzes hin überarbeitet werden. 
Jedoch darf damit nicht eine Kultur des 
Misstrauens geschaffen werden, was zu 
einem Verlust der Einwirkungsmöglichkei-
ten des Kinder- und Jugendschutzes füh-
ren könnte. Dieser Balanceakt zwischen 
berechtigten Anliegen des Datenschut-
zes und den Schutzauftrag des Staates 
beispielsweise bei Kindesmisshandlung 
muss gelöst werden. Keinesfalls dürfen 
die Jugendämter und freien Träger mit 
dieser schwierigen Abwägung zusätzlich 
belastet werden. Dies ist Aufgabe des 
Gesetzgebers. Auch muss der Freistaat 
Sachsen über ein eigenes Kinder- und 
Jugendschutzgesetz nachdenken. Ande-
re Bundesländer haben diese wichtige 
Aufgabe bereits in ein Gesetz gebündelt. 
Damit ließen sich die unterschiedlichen 
Bereiche des Kinder- und Jugendschut-
zes auch unter einen einheitlichen recht-
lichen Rahmen vereinen. Dem Vernet-
zungsgedanken wäre das auf jeden Fall 
zuträglich.

Doch es gilt auch neue Baustellen zu 
beseitigen. Die beschlossene Neugliede-
rung der Landkreise bringt viel Bewegung 
in die Kreisverwaltungen. Mittendrin be-
finden sich dabei natürlich auch die Ju-
gendämter und die Sozialen Dienste. Wie 
immer gibt es bei solch einer Umgestal-
tung Risiken und Chancen. Was passiert 
mit den bereits bestehenden Netzwerken 
in den alten Landkreisen, wenn es zukünf-
tig ein neues, viel größeres Gebilde gibt? 
Kontakte müssen teilweise neu geknüpft 
und Vertrauen geschaffen werden. Das 
kostet Zeit und Geld. Durch das viel grö-
ßere Gebiet werden die Schaffung und 
der Erhalt dieser Netzwerke auch mehr 
Gewicht bei der Arbeit des Kinder- und 
Jugendschutzes einnehmen müssen. Der 
Koordinierungsaufwand wird größer. Um 
das zu schultern, benötigen insbesonde-
re die Jugendämter stabile Strukturen, 
die auch entsprechend finanziert werden 
müssen. Nur so können die ganz sicher-
lich nicht kleiner werdenden Aufgaben im 
Sinne unserer Kinder und Jugendlichen 
erfüllt werden. Die Kreisgebietsreform 
darf keinesfalls dazu führen, dass grö-
ßere Landkreise automatisch zu einem 
Rückzug aus der Fläche führen. Wir be-
nötigen auch zukünftig flächendeckende 
Angebote. Die Reform muss dazu genutzt 
werden, um die Vorteile der jeweiligen 
Fusionspartner zusammenzubringen. Da-
bei bieten sich auch durchaus Chancen 
für eine weitere Professionalisierung der 
Arbeit. Die im „Zweiten Sächsischen Kin-
der- und Jugendbericht“ angesproche-
ne Gefährdungsberichtserstattung kann 
und sollte in Angriff genommen werden 
- auch und gerade für die einzelnen Re-
gionen. Vor allem auf regionaler Ebene 
in den neuen Landkreisen kann so die 
Qualität des Kinder- und Jugendschutzes 
weiter verbessert und die Maßnahmen 
zielgerichteter eingesetzt werden. 

Es ist zu hoffen, dass die Umstrukturierun-
gen durch die Verwaltungsreform schnell 
abgeschlossen werden. Stabile organisa-
torische sowie rechtliche Rahmenbedin-
gungen und eine gesicherte Finanzierung 
sind notwendig, um den Kinder- und 
Jugendschutz auf Dauer qualitativ hoch-
wertig arbeiten zu lassen. Der Freistaat 
Sachsen steht dabei in der Pflicht, dass 
dafür notwendige beizusteuern.

ENDE
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Neue gesetzliche Bestimmungen

Bis 2009 soll eine im November 2007 beschlossene EU-Fernsehrichtline in na-
tionales Recht umgesetzt werden. Die Richtlinie ăAudiovisuelle Mediendienste 
ohne Grenzenò schafft einen umfassenden Rechtsrahmen, der sämtliche audio-
visuellen Mediendienste abdeckt. Weniger detaillierte, flexiblere sowie zeitgemäße 
Vorschriften für Fernsehwerbung werden eine bessere Finanzierung audiovisueller 
Programme ermöglichen. Die neue Richtlinie orientiert sich an der politischen Ei-
nigung, die im Mai 2007 vom Europäischen Parlament und vom Rat über die 
wichtigsten Ziele und Vorschriften der Richtlinie erzielt wurde. Dabei geht es ins-
besondere um einen neuen Geltungsbereich, der sämtliche audiovisuellen Me-
diendienste – einschließlich Abrufdienste – abdeckt, flexiblere Werbevorschriften, 
einen Rechtsrahmen für das Product Placement, neue Rechte für die Bürger und 
durchgängigen Schutz der Grundwerte der EU.

Seit dem 01.01.2008 ist der Gl¿cksspiel-Staatsvertrag in Kraft. Durch § 4 Abs. 
3 `Teilnahmebeschränkungen für Minderjährige´ enthält er Regelungen zum Ju-
gendschutz. Im weiteren regeln Ausführungsgesetze der Länder Details. 
Einige Lottogesellschaften haben zur Überprüfung der Einhaltung der Bestimmun-
gen minderjährige Testpersonen eingesetzt. Der Einsatz von Minderjährigen ist ge-
setzlich untersagt und höchst umstritten.

Ab 01.02.2008 ist das Sªchsische Nichtraucherschutzgesetz in Kraft. Im Be-
reich der Kinder- und Jugendhilfe und an Schulen gibt es ein absolutes Rauchver-
bot. Durchsetzungsverpflichtet sind bußgeldbewehrt die örtlich zuständigen Perso-
nen. Inzwischen lässt sich erkennen, dass kommunal sehr unterschiedlich mit dem 
Gesetz umgegangen wird: Mancherorts wird mit Hilfe und Unterstützung der örtlich 
zuständigen Behörden das juristische Schlupfloch gesucht (und vermeindlich gefun-
den), anderenorts wird das Gesetz als Chance für einen konzeptionellen Neustart 
eines (sucht)präventiven Ansatzes in der Jugendarbeit verstanden.

Der Deutsche Bundestag hat am 24. April 2008 das Gesetz zur Erleichterung 
familiengerichtlicher MaÇnahmen bei Gefªhrdung des Kindeswohls be-
schlossen. Damit sollen Familiengerichte künftig zum Schutz vernachlässigter oder 
misshandelter Kinder frühzeitiger eingreifen können. Aus Vergangenheit ergab sich, 
dass Familiengerichte bei Kindeswohlgefährdungen häufig viel zu spät angerufen 
werden – so spät, dass die Gerichte den Eltern nicht selten nur noch die Sorge 
entziehen können. Wird das Familiengericht dagegen frühzeitig angerufen, kann 
den Familien durch andere Maßnahmen geholfen werden, damit Kinder nicht von 
ihren Eltern getrennt werden müssen. Das Gesetz erlaubt es den Familiengerichten, 
frühzeitiger und stärker auf die Eltern einzuwirken, damit diese öffentliche Hilfen in 
Anspruch nehmen, die zur Stärkung ihrer Elternkompetenz erforderlich sind. 

Sexuelle ¦bergriffe
Minderjªhriger

insbesondere auch die von jugend-
lichen Sexualstraftäterinnen thema-
tisiert das neue Heft von `Thema 
Jugend 01/08´ der Katholischen 
Landesarbeitsgemeinschaft Kinder- 
und Jugendschutz Nordrhein Westfa-
len e.V.. Die durchweg lesenswerten 
Artikel stellen nicht nur eine weitere 
Enttabuisierung von Ebenen des se-
xuellen Missbrauchs dar, sondern 
ermöglichen auch interessante Pers-
pektivbetrachtungen in der Jugendar-
beit insbesondere der speziellen Mäd-
chen- und Jungenarbeit.

Verbot unnºtiger Schºnheits-
operationen an Jugendlichen

Die Bestrebungen der Koalitionsfrak-
tionen im Deutschen Bundestag zum 
Schutz von Minderjährigen vor medi-
zinisch nicht notwendigen Schönheits-
operationen werden von zahlreichen 
Organisationen wie dem Berufsver-
band der Kinder- und Jugendärzte 
(BVKJ) oder dem Deutschen Frauenrat 
unterstützt. Einige Experten äußerten 
jedoch Zweifel, ob die Grenze zwi-
schen nötigen und unnötigen Ein-
griffen klar genug gezogen werden 
könne, und lehnten ein Verbot ab. 
Allerdings sollte bei Operationen an 
Kindern und Jugendlichen stets eine 
zusätzliche Instanz zum behandelnden 
schönheitsoperative Leistungen anbie-
tenden Arzt hinzugezogen werden.

Veranstaltungs-Tipps

Gewalt ist... ð
Mobbing, Bullying

Zunehmend kann man an unterschiedli-
chen Orten jugendlichen Aufwachsens ein 
besonderes gruppendynamisches Phäno-
men beobachten: Gezielte,systematische 
und wiederholte Schikanen physisch und 
psychisch Stärkerer gegenüber physisch 
und psychisch Schwächeren. Diese schon 
als Definition von Bullying zu bezeich-
nende Wahrnehmung reicht fast ebenso 
weit wie das Phänomen selbst. Dabei 
lassen sich den einzelnen Beteiligten ver-
schiedenen Rollen beim Bullying zuteilen: 
Außenstehende, Opfer, Verteidiger des 
Opfers, Täter und Assisten oder Verstär-
ker des Täters. Wenn auch nicht immer 
ausschließlich, denn in der einen Grup-
penkonstellation kann jemand Opfer in 
einer anderen Täter sein!  Mit welchen 
Methoden und Möglichkeiten können wir 
diesem Phänomen begegnen.

Referent: Frieder Bºhme
25.09.08, Leipzig, 30,00 ł

Eltern als Medienpartner
ihrer Kinder

Medien und die Medienwelt können so-
wohl Chancen wie Risiken beinhalten. 
Eltern möchten in erster Linie ihre Kinder 
beim Erwachsenwerden begleiten und 
vor Gefährdungen schützen. Aber das 
Medienkarussell dreht sich in den letz-
ten Jahren scheinbar immer schneller. 
Wie sollen Eltern da mithalten? Welche 
Möglichkeiten haben sie ihre eigene Me-
dienkompetenz zu schulen und weiter zu 
entwickeln?
Was kann die Jugendhilfe in Verbindung 
von erzieherischem Kinder- und Jugend-
schutz und Elternbildung tun?  Es sollen 
Möglichkeiten und Methoden erfolgrei-
cher Ansätze und Konzepte erörtert und 
auf ihre örtliche Anwendbarkeit für Sach-
sen überprüft und hinterfragt werden.

Referent: Uwe Majewski
19.06.2008, Chemnitz, 30,00 ł
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Europªische Sch¿lerstudie 2007 

Die Europäische Schülerstudie (ESPAD) zu Alkohol und anderen Drogen in 
der 9. und 10. Klasse erlaubt den Vergleich der Ergebnisse verschiedener europä-
ischer Länder für diese Gruppe von Schülern, da die Daten mit einer einheitlichen 
Methodik und einem identischen Fragebogen erhoben wurden. Gleichzeitig sind 
Vergleiche zwischen Bundesländern und Schulformen möglich, die wertvolle Hin-
weise für präventive Maßnahmen und weitergehende Analysen komplexerer Sach-
verhalte ermöglichen. Die Befragung von deutschen Schülerinnen und Schülern 
fand in den Bundesländern Bayern, Berlin, Brandenburg, Hessen, Mecklenburg-
Vorpommern, Saarland und Thüringen statt.
Eines der wichtigsten Ergebnisse der ESPAD-Studie dürfte die Beobachtung sein, 
dass sich unter den Schülerinnen und Schülern der 9. und 10. Jahrgangsstufe der 
Anteil der Tabakkonsumenten zwischen 2003 und 2007 von 46,7% auf 36,5% 
um gut zehn Prozentpunkte deutlich reduziert hat. Erfreulicherweise ist damit auch 
eine parallele Abnahme des Anteils der Jugendlichen verbunden, die angaben, in 

Magersucht im Internet 

jugendschutz.net die länderübergrei-
fende Stelle für den Kinder- und Ju-
gendschutz im Internet veröffentlichte 
im April 2008 seinen erster Bericht zur 
Verherrlichung von Ess-Störungen im 
Internet – Ergebnis: Von 270 unter-
suchten Websites verstießen 80 Pro-
zent gegen den Jugendschutz. Diese 
so genannten Pro-Ana-Foren sind für 
betroffene Jugendliche sehr gefähr-
lich. Sie bestätigen laut jugendschutz.
net Jugendliche in ihrer oft lebensbe-
drohlichen Magersucht und können 
diese sogar noch verstärken. Derzeit 
erarbeitet jugendschutz.net Tipps, wie 
Provider verantwortungsvoll mit Pro-
Ana-Angeboten umgehen können. 
Dass diese Vorgehensweise Erfolg hat, 
zeigt die spanische Hilfsorganisation 
Protegeles, die als Vorreiter im Kampf 
gegen Pro-Ana gilt, und mit der sich 
jugendschutz.net über die besten Stra-
tegien austauscht. Protegeles hat be-
reits mit mehreren Providern entspre-
chende Vereinbarungen getroffen. In 
Frankreich wird derzeit versucht, per 
Gesetz gegen die Anstiftung zur Ma-
gersucht vorzugehen. 

Deutscher Jugendhilfetag

Vom 18. - 20. Juni 2008 findet in Es-
sen der 13. Deutsche Jugendhilfetag 
statt. Gemeinsam mit der Arbeitsge-
meinschaft Kinder- und Jugendschutz 
Landesstelle Nordrhein-Westfalen e.V. 
sowie die katholische Landesarbeitsge-
meinschaft Kinder- und Jugendschutz 
NRW e.V. ist die Bundesarbeitsge-
meinschaft Kinder- und Jugendschutz 
e.V. (BAJ) mit einem Stand in der Hal-
le 11 Standnummer 110 vertreten. 
Am 19.06.08 veranstaltet die BAJ 
eine Podiumsdiskussion mit dem Titel 
„Mehr Power für den Jugendschutz“!

Hilfe beim Urheberrecht

Wie können Eltern ihren Nachwuchs 
von unerlaubten Downloads fernhal-
ten? Was ist erlaubt, was nicht nach 
dem neuen Urheberrecht? Wieviele 
Privatkopien dürfen Musikfans erstel-
len? Und wo lassen sich Musik und 
Filme legal aus dem Internet herun-
terladen? Das Urheberrecht inner-
halb digitaler Sphären ist kompliziert 
und man ist gut beraten, sich darüber 
rechtzeitig zu informieren. 

Die Seite www.irights.info bietet aktu-
elle Informationen, Unterrichts-Mate-
rial, Broschüren und Downloads zum 
Urheberrecht in der digitalen Welt

den letzten 30 Tagen täglich geraucht 
zu haben. 
Die 226 Seiten umfassende Studie 
ist zu erhalten beim Institut für Thera-
pieforschung München.

Veranstaltungs-Tipps

Abgef¿llt und zugeknallt ð 
Jugendliches Konsumverhalten 
und Rausch 

Alkohol - ein ständiges und altbekanntes 
Thema mit vielen Facetten in der Kin-
der- und Jugendschutzarbeit. Mit jeder 
neuen Generation steht man vor der 
Frage: Welche aktuellen Entwicklungen 
und Trends zeichnen sich ab? Sinkt oder 
steigt der Alkoholkonsum von Kindern 
und Jugendlichen derzeit? Heißt das, 
dass mehr oder weniger Kinder und Ju-
gendliche trinken? Oder trinken weniger 
Kinder und Jugendliche mehr? Gibt es 
neue und/oder weiter ausdifferenzierte 
Formen von Trinkverhalten in den Ju-
gend- und Freizeitkulturen? Was bedeu-
ten die Erkenntnisse für suchtpräventive 
Konzepte in der Arbeit mit Kindern und 
Jugendlichen? Viel Stoff ...

Referent: Frieder Bºhme
14.10.2008, Chemnitz, 30,00 ł

Umgang mit  ngsten im
Kindes- und Jugendalter 

Neben der Sensibilisierung für die unter-
schiedlichen Formen auftretender Ängste 
im Kindes- und Jugendalter erfolgt eine 
intensive Betrachtung der Entstehungs-
mechanismen und Ausdrucksformen 
eben dieser Ängste (u.a. Schul-, Sozial- 
und Versagensangst). Angst behindert 
den Alltag! Wie geht man mit diesem 
Phänomen um, welche Hilfsmöglichkei-
ten stehen einem zur Verfügung und wie 
kann man präventiv wirken, dass solche 
Ängste nicht zu ihrer schädlichen Entfal-
tung kommen.

Referent: Frieder Bºhme
04.11.2008, Chemnitz, 50,00 ł

Sport ist ...

für die einen Mord für die anderen die tollste Nebensache der Welt und dies 
nicht nur aus der Zuschauerperspektive 

Sport steht sowohl für den Leistungs- und Siegergedanken, Doping, Drogen- und 
Alkoholmissbrauch aber auch für soziale Kontakte und Kompetenz, körperliche 
(und geistige) Fitness und Stärkung des Selbstwertgefühls.

Eine interessante Ausleuchtung dieser breiten Thematik bietet das neue Heft von 
`proJugend 01/08´ der Aktion Jugendschutz Bayern e.V. und belegt damit einmal 
mehr die Vielfalt der Inhalte des Kinder- und Jugendschutzes.
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Rezensionen
durchaus kritische Bilanz des wissenschaftlichen wie praktischen Arbeitsfeldes Coa-
ching der letzten Jahre aber auch Perspektiven für die weitere Entwicklung und zukünf-
tige Herausforderungen. Besonders spannend aus meiner Sicht die Texte zum virtuel-
len Selbstcoaching und der Qualitätsentwicklung im Coaching. Das Buch eröffnet vor 
allem für den nicht in der Breite der Coaching-Literatur stehenden einen guten Einstieg 
und weckt das Interesse sich vor allem im Falle des eigenen Bedarfes umfassend zur 
Professionalität des Gegenübers zu informieren.

Ziel Verlag, Augsburg 2007, 209 Seiten, ISBN 978-3-937210-95-7

Uwe Majewski

Frank Strikker (Hrsg.)
Coaching im 21. Jahrhundert

Das Buch präsentiert die Beiträge einer Ring-
vorlesung an der Universität Bielefeld aus 
dem Jahr 2006. Der Anlass wird im Vorwort 
so beschrieben: ”Der Coachingboom ist un-
gebrochen und die Zahl der Coachinginteres-
sierten nimmt auf beiden Seiten als Coachin-
ganbieter (Coach) und Coachingabnehmer 
(Coachee) weiter zu. Dieses Phänomen war 
Anlass, mit langjährig erfahrenen Praktikern 
und renommierten Wissenschaftlern eine 
kritische Bilanz über die verschiedenen Aus-
prägungen von Coaching zu ziehen.” Und 
diesem Ansatz folgt das Buch sowohl in der 
Auswahl der themenspezifisch als seit Jahren 
kompetent ausgewiesenen AutorInnen wie in 
der Breite der Ansätze und Themenbereiche.
Im Ergebnis bietet das Buch dadurch eine 

Europªische Werte
Multiplikatorenpaket Politische 
Bildung

Das zweisprachige deutsch-franzö-
sisches Handbuch – in Form einer 
Losenblattsammlung mit beiliegen-
der CD-Rom - wendet sich aus mei-
ner Sicht nicht nur an Personen die 
generell in der europapolitischen 
Bildungsarbeit oder internationalen 
Jugendarbeit tätig sind, sondern an 
alle diejenigen, die mit Kindern und 
Jugendlichen arbeiten. Die zahlrei-
chen Übungen, die sich auch auf 
der o.a. dazugehörigen CD-Rom 
befinden, zu den fünf Werten Frei-
heit, Gleichheit, Demokratie, Men-
schenrechte und Rechtsstaatlichkeit 
sind sowohl gestalterisch übersicht-

lich aufbereitet, in ihrer wissenschaftlichen Heranführung leicht nachvollziehbar und 
verständlich sowie mit graphischen Darstellungen untersetzt. Didaktisch qualitativ 
hochwertig unterstützt dieses Handbuch über den Inhalt hinaus diejenigen, die jungen 
Menschen nicht nur die Bedeutung und Entstehung europäischer Werte vermitteln wol-
len, sondern ihnen auf dieser gelegten Basis die Möglichkeit zu einem partizipativen 
Diskurs über eben diese Werte zu eröffnen.

Ein gelungenes Werk welches Eingang in Jugendarbeit und Schule finden sollte.

Wochenschau Verlag, Schwalbach/Ts. 2008, Loseblattsammlung mit CD-Rom,
ISBN 978-3-89974371-5 

Uwe Majewski


